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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufhebung der tierseuchenbehördlichen Allgemeinverfügung Nr. 3/2025 
zum Schutz gegen die Geflügelpest 

 
 
Aufgrund des Artikels 55 der VO (EU) 2020/687 i. V. m. § 44 der Geflügelpestschutzverordnung 
(GeflPestSchV) wird die mit tierseuchenbehördlicher Allgemeinverfügung Nr. 3/2025 vom 20.10.2025 
eingerichtete Restriktionszone (Überwachungszone) aufgehoben.  
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 24.11.2025 in Kraft.  
 
Die Gültigkeit der Allgemeinverfügungen Nr. 4/2025 und Nr. 6/2025 bleibt in vollem Umfang 
unberührt. 
 
Rechtsgrundlagen in den jeweils gültigen Fassungen 

 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 hinsichtlich 
Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 
2020/687) 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung - GeflPestSchV)  
 
 
 
Rathenow, den 21.11.2025 

 

In Vertretung 

 

gez. Michael Koch 

Beigeordneter/Dezernent III 

 
 
 


